
 

 

 

BEITRAGSORDNUNG KINDERGARTEN IM 

ALTEN SCHULHAUS 

 

 

Für die Mitglieder des Vereins gilt die 

folgende Beitragsordnung, die genannten 

Beträge gelten für je ein betreutes Kind: 

Betreuungskosten 
(in Abhängigkeit des 
Betreuungsumfang in Std je 
Woche) 

monatlich Aufgrund der Förderung der 
Stadt München und des 

Freistaats Bayern gilt derzeit 
(Stand September 2019) eine 

Beitragsbefreiung für den 
Kindergartenbesuch 

Essensbeitrag - Frühstück, 
Mittagessen, Brotzeit etc. monatlich 130,- € 

Freiwilliger Vereinsbeitrag              monatlich 100,- € 

Eventumlage für Vereinsfeste 
(pro Familie) jährlich 50,- € 

 

Die vorliegende Beitragsordnung soll mit Beginn des Monats September 2024 Gültigkeit 

erhalten, nach Beschluss in der Vollversammlung im Juni 2024. 


